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Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Wie viele Plätze und wie viele VzÄ stehen jewells jährlich seit 2015
für stationäre Psychotherapien in sächsischen Fach- und Allgemeinkran-
kenhäusern zur Verfügung und wie hoch war die durchschnittliche Aus-
lastung? (Bitte nach Landkreisen und Kreisfreien Städten sowie nach An-
geboten für Kinder & Jugendliche bzw. für Erwachsene aufschlüsseln.)

Frage 2: Wie viele Plätze für tellstationäre Psychotherapien stehen im Rah-
men tagesklinischer Angebote o.ä. jeweils jährlich seit 2015 zur Verfügung
und wie hoch war die durchschnittliche Auslastung? (Bitte nach Landkrel-
sen und Kreisfreien Städten sowie nach Angeboten für Kinder & Jugend-
liche bzw. für Erwachsene aufschlüsseln.)

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 und 2:

Die stationäre und teilstationäre Psychotherapie (Zusatz-Weiterbildung nach
der Weiterbildungsordnung der Sächsischen Landesärztekammer) im Freistaat
Sachsen werden nicht gesondert beplant (vgl. Krankenhausplan des Freistaa-
tes Sachsen, 12. Fortschreibung, abrufbar unter https://www.desunde.sach-
sen .de/stationaere-versomu no-4017. htm I; Link zuletzt abgerufen am
01.08.2023). Es werden „lediglich" die Fachgebiete Psychiatrie und Psychothe-
rapie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und Kinder- und Jugend-
psychiatrie und —psychotherapie beplant. Die Planbettenzahlen und tagesklini-
schen Plätze für diese Fachgebiete sind wiederum im Krankenhausplan ausge-
wiesen (dort, Tell II, S. 73, https://www.desunde.sachsen.de/down-
load/KHP 2018 Teil II und Anhand ab 01.07.2022.pdf; Link zuletzt abgeru-
fen am 01.08.2023).

Im Übrigen wird von einer Beantwortung abgesehen.
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Der Staatsregierung l iegen keine wei tergehenden Erkenntnisse vor .

Freistaat

SACHSEN

Die Staatsregierung ist  dem Landtag nur für ihre (eigene) Amtsführung verantwort l ich.  Sie
ist daher ledigl ich in Angelegenheiten zur Auskunft  verpf l ichtet,  die in ihre (eigene) Zustän-
digkei t  fa l len und m uss nicht  auf  Fragen eingehen oder  etwa Daten bei  Dr i t ten erheben,
die außerhalb ihres Verantwortungsbereichs l iegen.

Letzteres ist  hier der Fal l ,  soweit  nach Erkenntnissen gefragt ist ,  über die u. U. sächsische
Plankrankenhäuser  bzw.  deren Träger  ver fügen,  da d ie Plankrankenhäuser  bzw.  deren
Träger insowei t  als eigenverantwort l ich handelnde Dr i t te Aufgaben erfül len,  bei  denen sie
gem äß § 31 des  Sächs i schen Krankenhausgesetzes  (SächsKHG)  bzw.  im  Rahm en der
W ahrnehmung von Selbstverwal tungsaufgaben ( letzteres betr i f f t  al lenfal ls Krankenhäuser
in kommunaler Trägerschaft)  ledigl ich der Rechtsaufsicht ,  nicht  aber der Fachaufsicht  un-
ter l iegen. Die Staatsregierung dad im Zuständigkei tsbereich der Rechtsaufsicht  von ihrem
lnformat ionsrecht  (nach § 31 Absatz 3 Satz 1 SächsKHG bzw. § 113 Sächsische Gemein-
deordnung)  j edoch nur  dann Gebrauch m achen,  wenn i m  E i nzel f a l l  konkrete Anha l t s -
punkte für  eine bevorstehende oder  berei ts er folgte Rechtsver letzung vor l iegen.  Dies is t
hier  nicht  der  Fal l ,  denn es sind weder aus der  Fragestel lung konkrete Hinweise auf  eine
bevorstehende oder  einget retene Rechtsver letzung ers icht l i ch noch l iegen der  Staatsre-
gierung derar t ige Hinweise unabhängig von der  Kleinen Anfrage vor .

Fr ag e 3:  Wi e v i e l e  Pl ä t ze f ü r  am b u l an t e Ps y c h o t h er ap i en  s t an d en  j ew ei l s  j äh r l i c h
s ei t  2015 b el  p s yc h i at r i s c h en  l n s t i t u t s am b u l an zen  zu r  Ver f ü g u n g  u n d  w i e v i el e Th e-
r ap i en  wu r d en  t at s äc h l i c h  ab s o l v i er t ?  (B i t t e n ac h  L an d k r ei s en  u n d  K r ei s f r ei en  St äd -
t en  s o w i e n ac h  A n g eb o t en  f ü r  K i n d er  &  J u g en d l i c h e b zw .  f ü r  Er w ac h s en e u n d  g g f .
n ac h  A r t  d er  Th er ap i e au f s c h l ü s s el n . )

Von einer  Beantwor tung wi rd abgesehen.

Der Staatsregierung l iegen keine Erkenntnisse vor .

Die Staatsregierung ist  dem Landtag nur  für  ihre eigene Amtsführung verantwort l ich.  Sie
ist  daher  ledigl ich in Angelegenhei ten zur  Auskunf t  verpf l ichtet ,  die in ihre Zuständigkei t
fa l len und muss nicht  auf  Fragen eingehen,  die außerhalb ihres Verantwor tungsbereichs
l iegen.

Letzteres ist  hier der Fal l ,  denn die Frage betr i f f t  ausschl ießl ich Sachverhal te,  die von der
Kassenär zt l i chen  Ver ei n i gung  Sachsen  a l s  Kör per scha f t  des  ö f f en t l i chen  Rech t s  a l s
Selbstverwal tungsaufgabe wahrgenom m en werden.  Selbstverwal tungsaufgaben unter l ie-
gen wiederum ledigl ich der Rechtsaufsicht,  nicht aber der Fachaufsicht.  lm Zuständigkei ts-
ber ei ch  der  Rech t sau f s i ch t  können  d i e S t aa t s r eg i er ung  bzw.  d i e h i er f ü r  zus t änd i gen
Rechtsaufsichtsbehörden von ihrem lnformat ionsrecht  aber  nur  Gebrauch machen,  wenn
im Einzel fal l  Anhal tspunkte für  eine bevorstehende oder berei ts er folgte Rechtsver letzung
vor l iegen.  Dies is t  im  vor l iegenden Fal l  n icht  gegeben,  da bloße Fragen zu stat is t ischen
Erhebungen im  ambulanten Bereich eine bevorstehende oder  berei ts er folgte Rechtsver-
letzung nicht  impl izieren und auch die Kleine Anfrage keine Anhal tspunkte dafür bietet .
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Frage 4: Wie viele niedergelassene psychologische und psychiatrische bzw. ärztli-
che Psychotherapeurinnen gab es jeweils jährlich seit 2015 und wie viele Therapien
wurden absolviert? (Bitte nach Landkreisen und Kreisfreien Städten sowie nach An-
geboten für Kinder & Jugendliche bzw. für Erwachsene und ggf. nach Art der The-
rapie sowie nach privat- oder kassenfinanzierten Therapien aufschlüsseln.)

Die Anzahl der niedergelassenen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ist der
beigefügten Anlage zu entnehmen. Die Aufteilung in psychologische und ärztliche Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten für Erwachsene und Kinder liegt der Staatsregie-
rung erst zum Arztstand ab 1. Januar 2020 vor. Eine Aufschlüsselung nach Landkreisen
und Kreisfreien Städten sieht die Bedarfsplanungs-Richtlinie nicht vor.

lm Übrigen wird von einer Beantwortung abgesehen.

Der Staatsregierung liegen keine weitergehenden Erkenntnisse vor.

Die Staatsregierung ist dem Landtag nur für ihre eigene Amtsführung verantwortlich. Sie
ist daher lediglich in Angelegenheiten zur Auskunft verpflichtet, die in ihre Zuständigkeit
fallen und muss nicht auf Fragen eingehen, die außerhalb ihres Verantwortungsbereichs
liegen.

Letzteres ist hier der Fall, denn die Frage betrifft ausschließlich Sachverhalte, die von der
Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen als Körperschaft des öffentlichen Rechts als
Selbstverwaltungsaufgabe wahrgenommen werden. Selbstverwaltungsaufgaben unterlie-
gen wiederum lediglich der Rechtsaufsicht, nicht aber der Fachaufsicht. lm Zuständigkeits-
bereich der Rechtsaufsicht können die Staatsregierung bzw. die hierfür zuständigen
Rechtsaufsichtsbehörden von ihrem lnformationsrecht aber nur Gebrauch machen, wenn
im Einzelfall Anhaltspunkte für eine bevorstehende oder bereits erfolgte Rechtsverletzung
vorliegen. Dies ist im vorliegenden Fall nicht gegeben, da bloße Fragen zu statistischen
Erhebungen im ambulanten Bereich eine bevorstehende oder bereits erfolgte Rechtsver-
letzung nicht implizieren und auch die Kleine Anfrage keine Anhaltspunkte dafür bietet.

Frage 5: Wie lang waren die durchschnittlichen Wartezeiten auf ein Erstgespräch
und auf einen Behandlungsplatz bel den in Fragen 1 bis 4 genannten Einrichtungen
jeweils jährlich seit 2015? (Bitte nach Landkreisen und Kreisfreien Städten sowie
nach Angeboten für Kinder & Jugendliche bzw. für Erwachsene und nach privat-
oder kassenfinanzierten Therapien aufschlüsseln.)

Von einer Beantwortung für den stationären Bereich wird abgesehen.

Der Staatsregierung liegen keine Erkenntnisse vor.

Die Staatsregierung ist dem Landtag nur für ihre (eigene) Amtsführung verantwortlich. Sie
ist daher lediglich in Angelegenheiten zur Auskunft verpflichtet, die in ihre (eigene) Zustän-
digkeit fallen und muss nicht auf Fragen eingehen oder etwa Daten bei Dritten erheben,
die außerhalb ihres Verantwortungsbereichs liegen.
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Freistaat

SACHSEN

Letzteres ist hier der Fall, soweit nach Erkenntnissen gefragt ist, über die u. U. sächsische
Plankrankenhäuser bzw. deren Träger verfügen, da die Plankrankenhäuser bzw. deren
Träger insoweit als eigenverantwortlich handelnde Dritte Aufgaben erfüllen, bei denen sie
gemäß § 31 des Sächsischen Krankenhausgesetzes (SächsKHG) bzw. im Rahmen der
Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben (letzteres betrifft allenfalls Krankenhäuser
in kommunaler Trägerschaft) lediglich der Rechtsaufsicht, nicht aber der Fachaufsicht un-
terliegen. Die Staatsregierung darf im Zuständigkeitsbereich der Rechtsaufsicht von ihrem
Informationsrecht (nach § 31 Absatz 3 Satz 1 SächsKHG bzw. § 113 Sächsische Gemein-
deordnung) jedoch nur dann Gebrauch machen, wenn im Einzelfall konkrete Anhalts-
punkte für eine bevorstehende oder bereits erfolgte Rechtsverletzung vorliegen. Dies ist
hier nicht der Fall, denn es sind weder aus der Fragestellung konkrete Hinweise auf eine
bevorstehende oder eingetretene Rechtsverletzung ersichtlich noch liegen der Staatsre-
gierung derartige Hinweise unabhängig von der Kleinen Anfrage vor.

Von einer Beantwortung für den ambulanten Bereich wird abgesehen.

Der Staatsregierung liegen keine Erkenntnisse vor.

Die Staatsregierung ist dem Landtag nur für ihre eigene Amtsführung verantwortlich. Sie
ist daher lediglich in Angelegenheiten zur Auskunft verpflichtet, die in ihre Zuständigkeit
fallen und muss nicht out Fragen eingehen, die außerhalb ihres Verantwortungsbereichs
liegen.

Letzteres ist hier der Fall, denn die Frage betrifft ausschließlich Sachverhalte, die von der
Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen als Körperschaft des öffentlichen Rechts als
Selbstverwaltungsaufgabe wahrgenommen werden. Selbstverwaltungsaufgaben unterlie-
gen wiederum lediglich der Rechtsaufsicht, nicht aber der Fachaufsicht. Im Zuständigkeits-
bereich der Rechtsaufsicht können die Staatsregierung bzw. die hierfür zuständigen
Rechtsaufsichtsbehörden von ihrem Informationsrecht aber nur Gebrauch machen, wenn
im Einzelfall Anhaltspunkte für eine bevorstehende oder bereits erfolgte Rechtsverletzung
vorliegen. Dies ist im vorliegenden Fall nicht gegeben, da bloße Fragen zu statistischen
Erhebungen im ambulanten Bereich eine bevorstehende oder bereits erfolgte Rechtsver-
letzung nicht implizieren und auch die Kleine Anfrage keine Anhaltspunkte dafür bietet.

Mit freundlichen Grüßen
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